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IAB Kurzbericht
Aktuelle Analysen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
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In aller Kürze Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen

Berufliche Rehabilitation 
zielt auf Prävention  
und passgenaue Förderung
von Nancy Reims, Anton Nivorozhkin und Silke Tophoven

 � Im Jahr 2015 haben rund 32.500 
Personen Leistungen zur Teilhabe 
behinderter Menschen am Arbeits-
leben (LTA) im Bereich der berufli-
chen Wiedereingliederung bei der 
BA beantragt. Die Zahl der Anträge 
ist seit 2010 deutlich gestiegen.

 � Fast die Hälfte der Personen, die 
2015 anerkannt wurden, weist eine 
Behinderung des Stütz- und Bewe-
gungsapparates auf. Ihre Zahl hat 
sich seit 2010 stetig erhöht. Die 
zweitgrößte Gruppe sind Personen 
mit einer psychischen Behinderung. 
Ihr Anteil liegt über die Jahre rela-
tiv konstant bei knapp einem Drittel 
der Geförderten.

 � Weiterbildungs- und Umschu-
lungsmaßnahmen sowie kurzfristige  
Zuschüsse für technische Arbeits- 
platzanpassungen sind die häufig-
sten LTA. Letztere werden über- 
wiegend an Personen mit Behinde-
rungen des Stütz- und Bewegungs-
apparates vergeben.

 � Neben Arbeitslosen nehmen im-
mer öfter auch Erwerbstätige LTA 
in Anspruch. Sie stellen mit 33 Pro-
zent die zweitgrößte Gruppe nach 
arbeitslosen Personen mit und ohne 
Leistungsbezug (57 %).

 � Im Anschluss an die berufliche 
Rehabilitation im Jahr 2014 ist 
mehr als die Hälfte der Geförder-
ten sozialversicherungspflichtig be- 
schäftigt. Zum Teil handelt es sich 
dabei um zuvor bestehende Be-
schäftigungsverhältnisse, die durch 
LTA beibehalten werden können.

Leistungen zur Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben (LTA) unterstützen 
Personen mit Behinderungen und ge-
sundheitlichen Einschränkungen bei einer 
beruflichen Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt. Die von der Bundesagen-
tur für Arbeit geförderten LTA-Bezieher 
sind meist arbeitslos, aber immer häufiger 
nehmen auch Erwerbstätige LTA in An-
spruch. Dabei sollen Betroffene im beruf-
lichen Rehabilitationsprozess passgenaue 
Unterstützungsleistungen erhalten. Dies 
sind vor allem Umschulungs- und Wei-
terbildungsmaßnahmen sowie Zuschüsse 
für technische Hilfen am Arbeitsplatz.

Die Förderung der Teilhabe von Menschen 

mit Behinderung am gesellschaftlichen 

Leben ist eine zentrale Aufgabe der Ar-

beitsmarkt- und Sozialpolitik. Dabei ist die 

In te gra tion in Erwerbsarbeit einer der wich-

tigsten Aspekte gesellschaftlicher Teilha-

be. Nach der Definition im Neunten Buch 

Sozial gesetzbuch „Rehabilitation und Teil-

habe behinderter Menschen“ (SGB IX) wei-

sen Menschen eine Behinderung auf, 

 „… wenn ihre körperliche Funktion, geistige 
Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter ty-
pischen Zustand abweichen und daher eine 
Partizipation am Leben in der Gesellschaft 
beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinde-
rung bedroht, wenn die Beeinträchtigung 
zu erwarten ist.” (§ 2 Abs. 1). 

Damit sind explizit auch Menschen einge-

schlossen, die von einer Behinderung be-

droht sind. 

Um Menschen mit Behinderung die Teilha-

be am Arbeitsleben (wieder) zu ermöglichen, 

sieht das SGB IX im Rahmen der beruflichen 

Rehabilitation Leistungen zur Teilhabe be-

hinderter Menschen am Arbeitsleben (LTA) 

vor. Zu solchen Leistungen sind Personen be-

rechtigt, die aufgrund der Art und Schwere 

ihrer gesundheitlichen Einschränkung oder 

Behinderung nach § 2 SGB IX dauerhaft und 
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wesentlich gehindert werden, am Arbeitsleben teilzu-

haben bzw. ihre berufliche Tätigkeit weiter fortzufüh-

ren (§ 19 SGB III). Ein offiziell anerkannter Grad der 

Behinderung (GdB) muss für die Gewährung von LTA 

nicht vorliegen.

Im Bereich der beruflichen Rehabilitation wird 

zwischen beruflicher Erst- und Wiedereingliederung 

unterschieden. Die Ersteingliederung dient vor allem 

dazu, jungen Menschen mit Behinderung den Ein-

stieg in das Berufsleben zu ermöglichen. Sie ist nicht 

Thema dieses Kurzberichts (siehe dazu Reims/Tisch/

Tophoven 2016). Personen im Bereich der beruflichen 

Wiedereingliederung sind hingegen bereits berufser-

fahren und weisen in der Regel eine abgeschlossene 

Berufsausbildung auf.

In dem vorliegenden Kurzbericht untersuchen wir 

Personen, die als berufliche Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden im Bereich der beruflichen Wieder-

eingliederung von der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

gefördert werden, und stützen uns dabei auf admi-

nistrative Daten zwischen 2010 und 2015 (vgl. In-
fokasten 1). Die Analysen ergänzen die regelmäßige 

BA-Statistik (Statistik der BA 2017) um weitere Merk-

male dieser Personen und geben einen Überblick über 

individuelle Erwerbs- und Rehabilitationsverläufe im 

Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung. Neben 

den Personenmerkmalen werden die in Anspruch ge-

nommenen Maßnahmen sowie der Erwerbsstatus und 

die beruflichen Tätigkeiten vor und nach dem Rehabi-

litationsverfahren betrachtet. 

 � Leistungen zur Teilhabe  
 am Arbeitsleben

Anders als im Bereich der Ersteingliederung erbringen 

in der Wiedereingliederung neben der BA noch weite-

re Kostenträger LTA, unter anderen die Deutsche Ge-

setzliche Unfallversicherung und die Deutsche Ren-

tenversicherung (vgl. Infokasten 2). Die BA ist in der 

Regel dann zuständig, wenn eine höchstens 14-jäh-

rige Berufserfahrung in sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung vorliegt. 

LTA sollen es ermöglichen, ein bestehendes Ar-

beitsverhältnis aufrechtzuerhalten, eine neue be-

hinderungsadäquate Tätigkeit im bisherigen Beruf 

zu finden oder, wenn das nicht möglich ist, sich 

beruflich neu zu orientieren. Nach dem Grundsatz  

 „so allgemein wie möglich, so spezifisch wie nötig“ 

können als LTA auch allgemeine arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen in Anspruch genommen werden, 

die arbeitslosen Personen zur Verfügung stehen. Be-

sondere rehaspezifische Leistungen sind dagegen auf 

behindertenspezifische Besonderheiten ausgerichtet 

und werden erbracht, sofern eine Teilhabe am Ar-

beitsleben nicht durch allgemeine Leistungen erreicht 

werden kann (§ 98 SGB III). Bei der individuellen Aus-

wahl einer geeigneten Maßnahme sollen die Eignun-

gen und Neigungen, die bisherige Tätigkeit wie auch 

die aktuelle Arbeitsmarktlage behinderter Menschen 

berücksichtigt werden. 

Zu den LTA zählen unter anderem Hilfen zur Erhal-

tung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes (z. B. tech-

nische Hilfen), Berufsvorbereitungen und -erprobun-

Datenquelle

Die Analysen zur Wiedereingliederung beruhen auf Daten des LTA-Rehaprozess-
datenpanels (LTA-RehaPro), das im Rahmen des vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) geförderten Projektes „Evaluation von Leistungen zur Teil-
habe behinderter Menschen am Arbeitsleben“ für die Forschung aufbereitet wird. 
Hierbei handelt es sich um administrative Daten, die aus den Geschäftsprozessen 
der BA sowie den Meldungen zur Sozialversicherung gewonnen werden. Grundla-
ge für die vorliegende Datenbasis bilden die „Integrierten Erwerbsbiografien“ (IEB) 
des IAB, die um Informationen zum Rehabilitationsprozess erweitert werden. Auf 
Basis der Daten ist es möglich, den gesamten Rehabilitationsprozess inklusive al-
ler Maßnahmeteilnahmen sowie den beruflichen Werdegang vor und nach der 
beruflichen Rehabilitation tagesgenau abzubilden. Die Zahlen beziehen sich auf 
alle Personen, die einen Antrag auf LTA gestellt haben, für den die BA als Kosten-
trägerin zuständig ist (Dony et al. 2012). 

1

Träger im Bereich der beruflichen Rehabilitation

Für die Gewährung von LTA sind unterschiedliche Kostenträger zuständig. Die 
größten Träger beruflicher Rehabilitation sind die Bundesagentur für Arbeit (BA), 
die Deutsche Rentenversicherung (DRV) und die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV).1) In den Leistungsgesetzen der einzelnen Träger sind die Zustän-
digkeiten ausdifferenziert. Generell erbringt die BA Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, sofern kein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist (§ 6a SGB IX). 
Sie ist auch die zuständige Trägerin für behinderte erwerbsfähige Hilfebedürftige, 
die Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozi-
algesetzbuch (SGB II) erhalten. Fällt die berufliche Rehabilitation im Rahmen der 
Ersteingliederung Jugendlicher und junger Erwachsener fast ausschließlich in den 
Aufgabenbereich der BA, teilt sich die BA die berufliche Wiedereingliederung mit 
den anderen Kostenträgern. Während die DGUV für die Rehabilitation nach einem 
Arbeitsunfall oder bei einer Berufskrankheit zuständig ist (§ 7ff SGB VII), ist die 
DRV für die berufliche Rehabilitation bei erwerbstätigen Personen zuständig, die 
mindestens 15 Jahre sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit beziehen oder wenn im Anschluss an eine 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation der Rentenversicherung eine berufliche 
Rehabilitation zur Wiedereingliederung erforderlich ist (§ 11 SGB VI). Gemessen 
an den Geldleistungen ist die BA die größte Trägerin von LTA. Insgesamt gab die 
BA im Jahr 2015 rund 2,39 Mrd. Euro für LTA aus (Bundesagentur für Arbeit 2015).

2

1) Weitere Träger sind die öffentliche Jugendhilfe, die Sozialhilfe sowie die Kriegsopferversorgung  
 und -fürsorge.

2 IAB-Kurzbericht 25/2017



gen, individuelle betriebliche und außerbetriebliche 

Qualifizierungen wie Weiterbildungen oder Umschu-

lungen, Lohnkosten- und Gründungszuschüsse sowie 

eine Reihe weiterer Hilfen (§ 33 Abs. 3 SGB IX). 

Die geförderten Personen im Bereich der Wieder-

eingliederung sind aufgrund ihrer bisherigen indivi-

duellen Erwerbsbiografien und beruflichen Erfahrun-

gen sowie ihrer gesundheitlichen Einschränkungen 

sehr unterschiedlich. Kann z. B. ein Fliesenleger seine 

Tätigkeit aufgrund einer Knieverletzung nicht mehr 

ausüben, bietet die berufliche Rehabilitation eine 

Möglichkeit zur Umorientierung. Er könnte eine ge-

eignete Ausbildungsstelle in einem Baumarkt finden 

und im Rahmen einer zweijährigen betrieblichen 

Umschulung den Beruf des Einzelhandelskaufmanns 

erlernen, wo er auch die Fachkenntnisse seiner bis-

herigen Tätigkeit einbringen kann. Im Idealfall wird 

er nach der Umschulung dauerhaft im Ausbildungs-

betrieb beschäftigt.

Neben Umschulungs- und Weiterbildungsmaß-

nahmen werden im Rahmen von LTA häufig auch 

technische Hilfen zur Gestaltung des Arbeitsplatzes 

gewährt. So kann etwa ein Büro-Arbeitsplatz durch 

entsprechende Hard- und Software und ggf. weitere 

Hilfsmittel auf die Anforderungen einer blinden Mit-

arbeiterin oder eines Beschäftigten mit Rückenprob-

lemen angepasst und idealerweise erhalten werden.

Der Eintritt in die berufliche Rehabilitation erfolgt 

über einen Antrag auf LTA bei einem Kostenträger 

(vgl. Infokasten 2). Ist die BA zuständig, entschei-

det eine Beratungsfachkraft für Rehabilitation und 

Schwerbehinderung (Reha/SB), ob eine Behinderung 

im Sinne von § 19 SGB III vorliegt und eine Anerken-

nung als Rehabilitandin bzw. Rehabilitand erfolgt. 

Grundlegend für diese Entscheidungen sind vor al-

lem medizinische und psychologische Gutachten, die 

bereits vorliegen, angefordert oder erstellt werden 

(Ekert et al. 2012). 

Im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung 

wurden 2015 bei der BA rund 32.500 Anträge auf 

LTA gestellt und 81 Prozent davon anerkannt. Die 

Anerkennungsquote hat sich über die Jahre hinweg 

kaum verändert. Auffallend ist aber, dass die Zahl der 

Anträge auf LTA zwischen 2010 und 2015 gestiegen 

ist, insbesondere in den Jahren 2014 und 2015 (vgl. 

Abbildung 1).

 � Häufige Behinderungen und  
 Merkmale der geförderten Personen

In der beruflichen Wiedereingliederung werden vor 

allem Personen gefördert, die eine Behinderung des 

Stütz- und Bewegungsapparates haben (Reha-Be-

ginn 2015: 47 %, vgl. Abbildung 2) – das sind z. B. 

Rückenerkrankungen, aber auch die oben beschrie-

bene Knieverletzung – oder Personen mit psychi-

schen Behinderungen (31 %) wie Depressionen. Am 

dritthäufigsten finden sich Personen mit organischen 

Behinderungen (7 %), zum Beispiel bedingt durch 

Krebserkrankungen. Diese Angaben repräsentieren 

stets die eingetragene Hauptbehinderungsart, also 

Abbildung 2 

Art der Behinderung bei Personen in der beruflichen Rehabilitation
Eingetragene Hauptbehinderungsart, Anteile in Prozent

Anmerkung: Die nicht ausgewiesenen Werte bei Hör-, Seh- und Lernbehinderung betragen alle 2 %.

Quelle: LTA-Rehaprozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Beginn 2010 bis 2015.  © IAB
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Abbildung 1

Anträge auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Anteile in Prozent

Quelle: LTA-Rehaprozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Beginn 2010 bis 2015.  © IAB
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diejenige Behinderung, die die Beschäftigung am 

stärksten einschränkt. Mehrfachbehinderungen sind 

in den administrativen Daten nicht erfasst. 

Im Zeitraum von 2010 bis 2015 lag der Anteil der 

Personen mit psychischen Behinderungen relativ kon-

stant bei etwa einem Drittel. Dagegen ist der Anteil 

der Personen mit einer Behinderung des Stütz- und 

Bewegungsapparates kontinuierlich gestiegen (vgl. 

Abbildung 2). 
Rund 60 Prozent der Personen im Bereich der be-

ruflichen Wiedereingliederung sind Männer. Die von 

der BA Geförderten sind mit durchschnittlich 31 Jah-

ren vergleichsweise jung; knapp 60 Prozent gehören 

zur Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen. Zum Ver-

gleich: Personen, die in Kostenträgerschaft der DRV 

eine berufliche Rehabilitation abgeschlossen haben, 

weisen ein Durchschnittsalter von 47 Jahren auf 

(Deutsche Rentenversicherung Bund 2016). Die Al-

tersstruktur spiegelt damit die Zuständigkeit der Kos-

tenträger wider.

Hinsichtlich des schulischen Bildungsniveaus wei-

sen berufliche Rehabilitandinnen und Rehabilitanden 

im Bereich der Wiedereingliederung im Vergleich zur 

Gesamtbevölkerung seltener eine (Fach-)Hochschul-

reife, dafür häufiger einen Hauptschulabschluss auf; 

bei der mittleren Reife sind die Anteile identisch. Die 

durchschnittliche Schulbildung ist entsprechend et-

was niedriger als in der Gesamtbevölkerung im Alter 

von 20 bis unter 55 Jahren. 

Die meisten Teilnehmenden an der beruflichen Rehabi-

litation verfügen außerdem über eine abgeschlossene 

berufliche Ausbildung (knapp 70 %). In der Gesamt-

bevölkerung liegt dieser Anteil in der Altersgruppe der 

20- bis unter 55-Jährigen bei knapp 50 Prozent (Sta-

tistisches Bundesamt, Mikrozensus 2015).

 � Immer mehr Beschäftigte  
 nehmen eine berufliche  
 Rehabilitation in Anspruch

Rehabilitandinnen und Rehabilitanden stellen aus 

unterschiedlichen Erwerbssituationen heraus einen 

Antrag auf LTA. Die BA ist dabei nicht nur für arbeits-

lose Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen 

bzw. Behinderungen zuständig, sondern auch für Be-

schäftigte, die bislang weniger als 15 Jahre sozial-

versicherungspflichtig beschäftigt waren. 

Knapp die Hälfte bezieht zum Zeitpunkt der An-

tragstellung Arbeitslosengeld oder Arbeitslosengeld II, 

weitere 11 Prozent sind ohne Leistungsbezug arbeits-

los oder arbeitsuchend gemeldet. Der Anteil der 

sozial versicherungspflichtig Beschäftigten, die eine 

berufliche Rehabilitation aufnehmen, ist im Zeitver-

lauf deutlich gestiegen: 2010 wurden 23 Prozent aus 

einer Beschäftigung heraus anerkannt, 2015 sind es 

33 Prozent (vgl. Abbildung 3). Vor allem auf diese 

Entwicklung ist der generelle Anstieg bei der Inan-

spruchnahme von LTA zurückzuführen.

Betrachtet man den Erwerbsstatus unmittelbar 

vor Beginn der beruflichen Rehabilitation nach Art 

der Hauptbehinderung, zeigen sich deutliche Unter-

schiede (vgl. Abbildung 4). Zuvor nicht sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigte (z. B. Arbeitslose und 

Maßnahmeteilnehmende), haben überwiegend eine 

psychische Behinderung. So weisen Geförderte, die 

zuletzt Arbeitslosengeld II bezogen, zu 55 Prozent 

eine psychische Behinderung auf. Diejenigen, die vor-

her sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren,  

haben in gut drei Viertel aller Fälle eine Behinderung 

des Stütz- und Bewegungsapparates. Der gestiegene 

Anteil der Personen mit einer Behinderung des Stütz- 

und Bewegungsapparates hängt also mit dem zuneh-

menden Anteil der zuvor Beschäftigten zusammen.

 � Kurzfristige Zuschüsse werden  
 immer öfter vergeben

Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation steht ein 

breites Spektrum an arbeitsmarktpolitischen Maßnah-

men zur Verfügung. Von den Personen, die tatsächlich 

4 IAB-Kurzbericht 25/2017

Abbildung 3

Status der Geförderten vor Reha-Beginn1)

Anteile in Prozent

1) Da mehrere Status gleichzeitig vorliegen können, wurde eine Hierarchisierung gemäß der Legen-
de angewandt. Findet sich demnach gleichzeitig zur Maßnahmeteilnahme ein Arbeitslosengeld-I- 
Bezug, so wird die Maßnahmeteilnahme priorisiert. Sind hingegen Personen als arbeitslos oder 
arbeitsuchend eingeordnet, liegt weder eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
oder geringfügige Beschäftigung vor, noch eine Maßnahmeteilnahme oder der Bezug von Arbeits-
losengeld I oder Arbeitslosengeld II.

Quelle: LTA-Rehaprozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Beginn 2010 bis 2015.  © IAB
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an einer Maßnahme teilnehmen1, werden die meisten 

durch eine Weiterbildung bzw. eine Umschulung ge-

fördert. Ziel ist dabei, bereits bestehende Kenntnisse 

aufzufrischen oder einen neuen Beruf zu erlernen (wie 

in dem eingangs erwähnten Beispiel: vom Fliesenle-

ger zum Einzelhandelskaufmann). In der Regel dauern 

diese Maßnahmen etwa zwei Jahre. In einigen Fällen 

wird zunächst eine Orientierungs- und Vorbereitungs-

maßnahme absolviert, um Tätigkeiten zu identifizie-

ren, die den Interessen und Fähigkeiten der Geför-

derten entsprechen. Zwischen 2010 und 2015 ist der 

Anteil der Weiterbildungsmaßnahmen (mit und ohne 

vorherige Orientierung) insgesamt von 29 Prozent auf 

23 Prozent gesunken (vgl. Abbildung 5).  

Ein deutlicher Anstieg lässt sich bei der Vergabe 

kurzfristiger Zuschüsse beobachten. Damit werden 

technische Hilfen am Arbeitsplatz wie höhenverstell-

bare Schreibtische, Bildschirmlesegeräte oder Ein-

hand-Tastaturen gefördert (Bundesagentur für Arbeit 

2016). Insgesamt 6 Prozent der Personen, die im Jahr 

2010 einen Reha-Status erhalten hatten, nahmen 

diese Zuschüsse in Anspruch, 2015 sind es 15 Pro-

zent (vgl. Abbildung 5). Dies verweist auf die immer 

weiter voranschreitende Digitalisierung und die da-

mit verbundene Erweiterung des Spektrums an be-

ruflichen Anpassungsmöglichkeiten für Personen mit 

körperlichen Einschränkungen (Walwei 2016). Solche 

kurzfristigen Zuschüsse erhalten fast ausschließlich 

Personen mit einer Behinderung des Stütz- und Be-

wegungsapparates, während Personen mit einer psy-

chischen Behinderung meist Weiterbildungen absol-

vieren oder im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt 

für behinderte Menschen ausgebildet werden.

 � Übergänge in den Arbeitsmarkt  
 nach Ende der Rehabilitation

Anders als in den vorherigen Kapiteln, in denen Per-

sonen zum Rehabilitationsbeginn betrachtet wurden, 

beziehen sich die Auswertungen im Folgenden auf 

das Jahr des Rehabilitationsendes. Um die Übergän-

ge im Anschluss an die berufliche Rehabilitation zu 

untersuchen, werden der Erwerbsstatus sowie der 

administrativ vermerkte Beendigungsgrund für das 

Rehabilitationsverfahren dargestellt.

Der Anteil derjenigen, die nach einem abgeschlos-

senen Reha-Vefahren sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt sind, ist deutlich gestiegen und lag 2014 

bei 54 Prozent (vgl. Abbildung 6 auf Seite 6). Dies 

gilt vor allem für Personen mit einer Behinderung des 

Stütz- und Bewegungsapparates. Ein knappes Drittel 

der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden bezieht 

direkt nach Ende der Maßnahme im Jahr 2014 Ar-

1 Nach der Anerkennung als beruflicher Rehabilitand oder Re-
habilitandin kommt es nicht immer auch zu einer Teilnahme an 
Maßnahmen. 2015 beginnen 30 Prozent der anerkannten Re-
habilitationsfälle zunächst keine Maßnahme (vgl. Abbildung 5). 
Dieser Anteil ist im Zeitverlauf gestiegen. Die Gründe für die Be-
endigung des Rehabilitationsverfahrens sind vor allem Rücknah-
men des LTA-Antrags (16 %) oder eine fehlende Mitwirkung der 
Geförderten (15 %). Darüber hinaus wird die Beibehaltung einer 
Beschäftigung (23 %) oder die Aufnahme einer medizinischen 
Reha bzw. Krankheit (jeweils 5 %) als Grund genannt.

Abbildung 5 

Art der Maßnahmen insgesamt und nach den zwei häufigsten  
Hauptbehinderungen
Anteile in Prozent

Quelle: LTA-Rehaprozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Beginn 2010 und 2015.  © IAB
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Anteile in Prozent

Quelle: LTA-Rehaprozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Beginn 2015.  © IAB
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beitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder ist ohne Leis-

tungsbezug arbeitslos gemeldet. 14 Prozent nehmen 

eine geringfügige Beschäftigung auf. Im Zeitverlauf 

zeigen sich nur leichte Verschiebungen.

Vor dem Hintergrund, dass in den letzten Jahren 

ein immer größerer Anteil an Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden aus einer Beschäftigung heraus LTA 

in Anspruch nimmt, ist es wichtig, zu differenzieren, 

ob die bestehende Beschäftigung beibehalten oder 

ob eine neue Erwerbstätigkeit aufgenommen wird. 

Darüber gibt der Beendigungsgrund für die Reha-

Verfahren Aufschluss (vgl. Abbildung 7). Der am 

häufigsten genannte Grund ist die Aufnahme eines 

neuen Arbeitsverhältnisses (2010: 26 %; 2014: 29 %). 

Der größte Anstieg zeigt sich aber bei Personen, die 

ihr bestehendes Beschäftigungsverhältnis beibehal-

ten: 2010 traf dies für 14 Prozent zu, 2014 sind es 

22 Prozent. Das sind vor allem Personen mit einer Be-

hinderung des Stütz- und Bewegungsapparates.

Ein Blick auf die Art der durchgeführten Maßnah-

men zeigt, dass Personen, die ihre Beschäftigungs-

verhältnisse beibehalten, zu über 50 Prozent einen 

kurzfristigen Zuschuss erhalten haben. 24 Prozent der 

Personen, die ihre Beschäftigung beibehalten, neh-

men letztlich gar keine LTA in Anspruch. Dies deutet 

darauf hin, dass mit der Anerkennung ein erneutes 

Abwägen stattfindet, ob das berufliche Rehabilita-

tionsverfahren tatsächlich aufgenommen wird. Grün-

de, die einer Aufnahme entgegen stehen, könnten z. B. 

die Angst vor Einkommenseinbußen oder vor Arbeits-

platzverlust sein (Ekert et al. 2012).

 � Berufs- und Tätigkeitsstruktur  
 vor und nach der Rehabilitation 

Teilnehmende an der beruflichen Wiedereingliede-

rung sind häufig nicht mehr in der Lage, ihre bisheri-

ge Tätigkeit (in derselben Form) weiter auszuüben. So 

führt ein Fünftel der geförderten Personen ein zuvor 

bestehendes Arbeitsverhältnis fort. Dabei ist unklar, 

ob auch genau die vorher ausgeübte Tätigkeit weiter 

verrichtet wird. Insgesamt ist aber zu erwarten, dass 

sich nach dem Rehabilitationsprozess Veränderungen 

in der Berufsstruktur und den beruflichen Tätigkeiten 

beobachten lassen. Dieser Frage gehen wir im Folgen-

den nach. 

Die Berufsstruktur der Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden wird über 14 Berufssegmente ab-

gebildet (Matthes et al. 2015). Vor der beruflichen 

Rehabilitation arbeiten viele Teilnehmende in Fer-

tigungsberufen (z. B. in der Metallbearbeitung oder 

im Metallbau) und in fertigungstechnischen Berufen 

(z. B. in der Kraftfahrzeugtechnik), in medizinischen 

und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen (z. B. 

in der Gesundheits- und Krankenpflege) sowie in 

Verkehrs- und Logistikberufen (z. B. in der Lagerwirt-

schaft). Nach Beendigung der beruflichen Rehabilita-

tion zeigen sich einige Verschiebungen hinsichtlich 

der Struktur der Berufssegmente (vgl. Abbildung 8 
auf Seite 7). So arbeiten ehemalige Teilnehmende 

Abbildung 7
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in Prozent
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Quelle: LTA-Rehaprozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Ende 2010 und 2014.  © IAB

Abbildung 6

Status der Geförderten direkt nach Ende der beruflichen Rehabilitation 
Anteile in Prozent

Quelle: LTA-Rehaprozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Ende 2010 bis 2014.  © IAB
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wesentlich seltener in medizinischen und nicht-medi - 

zinischen Gesundheitsberufen und häufiger in Beru-

fen im Bereich der Unternehmensführung und -orga-

nisation (hierunter fallen z. B. organisatorische und 

administrative Tätigkeiten, etwa als Bürokraft) bzw. 

in unternehmensbezogenen Dienstleistungsberufen 

(z. B. im Dialogmarketing wie in Call-Centern oder 

Service-Centern, im Bereich der Kundenbetreuung 

oder auch in der öffentlichen Verwaltung).

Im Hinblick auf die tatsächlich ausgeübten Tä-

tigkeiten (zum Tätigkeiten-Konzept vgl. Dengler et 

al. 2014) lassen sich ebenfalls strukturelle Verschie-

bungen beobachten. Nach Beendigung der berufli-

chen Rehabilitation werden weniger manuelle und 

vermehrt geistige Tätigkeiten ausgeübt (vgl. Abbil-
dung 9). Vor allem manuelle Nicht-Routine-Tätig-

keiten (z. B. im Gastronomieservice oder als Koch/

Köchin) verrichten ehemalige Rehabilitandinnen und 

Rehabilitanden seltener. Dagegen üben sie zu höhe-

ren Anteilen analytische Nicht-Routine-Tätigkeiten 

(z. B. in der öffentlichen Verwaltung und in der kauf-

männischen und technischen Betriebswirtschaft) und 

kognitive Routine-Tätigkeiten (z. B. im Büro und Se-

kretariat oder in der Kraftfahrzeugtechnik) aus.

 � Zusammenfassung und Fazit

Beim Großteil der Geförderten ist die Hauptbehin-

derungsart eine Behinderung des Stütz- und Bewe-

gungsapparates oder eine psychische Behinderung. 

Der Anteil von Personen mit Behinderungen des Stütz- 

und Bewegungsapparates in der beruflichen Rehabi-

litation hat seit 2010 kontinuierlich zugenommen. 

Rehabilitanden und Rehabilitandinnen, die von der 

BA gefördert werden, sind im Durchschnitt 31 Jahre 

alt. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung weisen sie 

eine etwas niedrigere Schulbildung auf und haben 

häufiger eine abgeschlossene Berufsausbildung. Un-

mittelbar vor der Anerkennung des Antrags auf LTA 

bezieht dieser Personenkreis häufig Arbeitslosengeld 

oder ist ohne Leistungsbezug arbeitslos gemeldet; die 

zweitgrößte Gruppe bilden mittlerweile Beschäftigte.

Im Rahmen der beruflichen Wiedereingliederung 

absolvieren die Teilnehmenden häufig Weiterbil-

dungs- und Umschulungsmaßnahmen und erhalten 

immer öfter kurzfristige Zuschüsse zur Arbeitsplatz-

anpassung. Letztere nehmen vor allem Personen mit 

Behinderungen des Stütz- und Bewegungsapparates 

in Anspruch.

Vergleicht man die Struktur der ausgeübten Be-

rufssegmente vor und nach der beruflichen Rehabili-

Abbildung 9

Struktur der beruflichen Haupttätigkeit vor und nach der Rehabilitation
in Prozent

 © IAB

* Die Unterschiede zwischen den beiden Zeitpunkten sind signifikant auf dem 1 %-Niveau.

Quelle: LTA-Reha-Prozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Ende 2014.

Fehlende Werte 42
38

Analytische  
Nicht-Routine-Tätigkeiten * 8

12

Interaktive  
Nicht-Routine-Tätigkeiten 7

7

Kognitive Routine-Tätigkeiten * 15
18

Manuelle Routine-Tätigkeiten 13
12

Manuelle  
Nicht-Routine-Tätigkeiten * 16

12

nach Reha
vor Reha

7IAB-Kurzbericht 25/2017

Abbildung 8

Strukturelle Veränderungen in den Berufssegmenten  
vor und nach der Rehabilitation
in Prozent

 * Die Unterschiede zwischen den beiden Zeitpunkten sind signifikant auf dem 1 %-Niveau.

Quelle: LTA-Reha-Prozessdatenpanel (LTA-RehaPro); Reha-Ende 2014.  © IAB
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tation, zeigt sich, dass der Anteil der Teilnehmenden, 

der in (nicht-)medizinischen Gesundheitsberufen 

arbeitet, nach der Maßnahme kleiner wird. Ein hö-

herer Anteil ist dagegen in den Segmenten unterneh-

mensbezogene Dienstleistungsberufe und in Berufen 

der Unternehmensführung und -organisation tätig. 

Hinsichtlich der Art der Tätigkeit lässt sich feststellen, 

dass nach der beruflichen Rehabilitation mehr Perso-

nen nicht-manuelle sowie kognitive und analytische 

Tätigkeiten ausüben.

Unmittelbar im Anschluss an die berufliche Re-

habilitation hat über die Hälfte der Personen eine 

Beschäftigung aufgenommen oder übt eine zuvor 

bestehende Beschäftigung weiter aus. Letzteres wird 

häufig mithilfe der kurzfristigen Zuschüsse realisiert. 

Die vermehrte Vergabe dieser Zuschüsse lässt sich 

unter anderem damit begründen, dass Arbeitgeber, 

aber auch Personen, für die LTA möglicherweise in-

frage kommen, besser über Fördermöglichkeiten im 

Rahmen von LTA informiert sind. Ein weiterer Grund 

ist aber auch, dass die BA und andere Kostenträger 

dem gesetzlichen Auftrag der Prävention von Be-

hinderung in höherem Maße nachkommen, um eine 

Beschäftigung zu erhalten und Arbeitslosigkeit bzw. 

Erwerbsunfähigkeit zu vermeiden. 

Die insgesamt gestiegene Beantragung und Inan-

spruchnahme von LTA zwischen 2010 und 2015 sind 

insbesondere darauf zurückzuführen, dass Beschäf-

tigte und Personen mit einer Behinderung des Stütz- 

und Bewegungsapparates häufiger LTA beantragen 

als früher. Dagegen ist die Zahl der Geförderten mit 

einer psychischen Behinderung relativ konstant ge-

blieben. Angesichts der zunehmenden Relevanz von 

psychischen Behinderungen in der Bevölkerung und 

der Rehabilitation (Deutsche Rentenversicherung 

Bund 2014; Reims/Tisch/Tophoven 2016) ist diese 

Entwicklung überraschend. Immerhin stellen Perso-

nen mit psychischen Behinderungen in der berufli-

chen Rehabilitation die zweitgrößte Gruppe dar. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass viele unterschied-

liche Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen 

am Arbeitsleben zur Verfügung stehen – und vie-

le Geförderte können durch technische Hilfen und 

Weiterbildung nach dem Rehabilitationsprozess eine 

bestehende Beschäftigung weiter ausüben oder eine 

neue Beschäftigung aufnehmen.
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